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Immer mehr Rentner werden steuer-
pflichtig – doch ab wann muss man 
eine Steuererklärung abgeben bzw. 
Steuern zahlen? Fragen über Fra-
gen: Wann ist die Steuererklärung 
für Rentner Pflicht? Welche Unterla-
gen brauchen Rentner für die Steu-
ererklärung? Anlage R für Rentner 
und Rentnerinnen, Vereinfachte 
Steuererklärung für Rentner – Was 
ist das? Doppelbesteuerung für 
Rentner – Was bedeutet das? Wel-
che Werbungskosten können Rent-
ner geltend machen? Mit diesen 
Tipps, was Sie jetzt bei Ihrer Steuer-
erklärung beachten sollten, können 
Sie viel Geld sparen.

GRUnDSäTzlIcheS
Für viele Rentner stellt sich die Frage: 
Wann muss ich als Rentner eine Steu-
ererklärung abgeben? Und das gilt vor 
allem in den folgenden drei Fällen:
•	 Wenn das Finanzamt Sie dazu 

auffordert.
•	 Wenn Sie neben Ihrer Rente noch 

weitere	steuerpflichtige	Einkünfte	
haben – etwa aus Vermietung und 
Verpachtung.

•	 Wenn	der	steuerpflichtige	Teil	Ihrer	
Jahresbruttorente den steuerlichen 
Grundfreibetrag	überschreitet.

In den Fällen 2 und 3 sollten Sie nicht 
abwarten, bis das Finanzamt Sie zur 
Abgabe	 einer	 Steuererklärung	 auffor-
dert.	Denn	die	Steuererklärung	ist	eine	
Bringschuld.	 Was	 bedeutet:	 Grund-
sätzlich müssen Sie - auch als Rentner 
- eine Steuererklärung abgeben, so-
fern	der	steuerpflichtige	Teil	Ihrer	Jah-
resbruttorente über dem Grundfreibe-
trag	 von	 9.984	 €	 (Stand	 2022)	 liegt.	

Maßgebend für die Abgabe einer Steu-
ererklärung ist der Gesamtbetrag Ihrer 
Einkünfte.
In Bezug auf die Gesamteinnahmen 
unterscheidet der Fiskus bei Rentnern 
und Rentnerinnen jedoch, ob es sich 
um	Einkünfte	aus	nicht	selbstständiger	
Arbeit	handelt	oder	nicht.	Da	mit	jedem	
neuen Rentenjahrgang der steuer-
pflichtige	 Rentenanteil	 steigt,	 werden	
zukünftig immer mehr Neurentner und 
Neurentnerinnen eine Steuererklärung 
abgeben	müssen.

WAnn IST DIe STeUeReR-
kläRUnG FüR RenTneR 
PFlIchT?
Vor allem für Neurentner steigt der 
steuerpflichtige	 Anteil	 der	 Rente	 und	
dadurch erhöht sich auch das zu ver-
steuernde	Einkommen.	Deshalb	müs-
sen in den kommenden Jahren immer 
mehr Rentner und Rentnerinnen eine 
Steuererklärung	 abgeben.	Ob	Sie	 als	
Rentner oder Rentnerin aber auch tat-
sächlich Steuern zahlen müssen, hängt 
von folgenden Faktoren ab:
•	 wie viel Rente Sie erhalten,
•	 wie	hoch	der	steuerpflichtige	Anteil	

Ihrer	Rente(n)	ist,
•	 ob Sie alleinstehend oder verheira-

tet sind,
•	 wie	hoch	ggf.	Ihre	weiteren	steuer-

pflichtigen	Einkünfte	sind,
•	 wie hoch Ihre abzugsfähigen Aus-

gaben	sind	(z.B.	Versicherungsbei-
träge, Krankheitskosten, Spenden 
etc.).

Einkommensteuer	 müssen	 Sie	 nur	
dann zahlen, wenn Sie mit Ihrem zu 

STeUeReRkläRUnG FüR RenTneR
Immer mehr Rentner steuerpflichtig - das sollten Sie wissen
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versteuernden	 Einkommen	 über	 dem	
Grundfreibetrag	 liegen.	 Das	 waren/
sind:
Jahr Single Paare
2022 10.347	€ 20.694	€
2023 10.908	€	 21.816	€
2024 11.604	€ 23.208	€
Da	Renten	nicht	immer	in	voller	Höhe	
steuerpflichtig	sind,	bleiben	viele	Rent-
nern und Rentnerinnen ohne weitere 
Einkünfte	 mit	 ihren	 steuerpflichtigen	
Einkünften	unter	dem	Grundfreibetrag.	
Sofern	 der	 Gesamtbetrag	 Ihrer	 Ein-
künfte also den Grundfreibetrag nicht 
übersteigt, werden keine Steuern fällig 
und	auch	die	Pflicht	zur	Abgabe	einer	
Steuererklärung	entfällt.
Erzielen	Sie	oder	 Ihr	Ehepartner	bzw.	
Ihre	Ehepartnerin	neben	der	Rente	je-
doch	noch	weitere	Einkünfte,	regeln	§	
25	 Abs.	 e	 Einkommensteuergesetz	
(EstG)	 sowie	 §	 56	 Einkommensteu-
er-Durchführungsverordnung	(EStDV),	
ob Sie eine Steuererklärung abgeben 
müssen	oder	nicht.	Diese	Vorschriften	
betreffen	Sie	 zum	Beispiel,	 wenn	Sie	
neben	 der	 Rente	 noch	 folgende	 Ein-
künfte erzielen:
•	 Einkünfte	aus	Vermietung	und	Ver-

pachtung,
•	 Einkünfte	aus	selbstständiger	oder	

gewerblicher	Tätigkeit,
•	 Kapitaleinkünfte, die nicht der Ab-

geltungsteuer unterliegen,
•	 pauschal versteuerter oder steuer-

freier	Arbeitslohn.
•	 Maßgebend	für	die	Abgabepflicht	

einer Steuererklärung als Rentner 
ist somit der Gesamtbetrag aller 
Einkünfte.

Abgabepflicht für Rentner ohne 
Arbeitslohn und Versorgungsbe-
züge
Selbst wenn der Gesamtbetrag Ihrer 
Einkünfte	die	Grenze	des	Grundfreibe-

trags übersteigt, bedeutet das noch 
lange nicht, dass Sie auch tatsächlich 
Einkommensteuer	zahlen	müssen.	Da	
die meisten Rentner und Rentnerinnen 
noch Sonderausgaben wie zum Bei-
spiel Spenden oder Versicherungsbei-
träge abziehen können und oft auch 
außergewöhnliche Belastungen in 
Form von Krankheitskosten oder Be-
hinderten-Pauschbeträge vorliegen, 
verringert sich das zu versteuernde 
Einkommen.	 Dadurch	 liegt	 der	 Ge-
samtbetrag	der	Einkünfte	nicht	 selten	
unterhalb des Grundfreibetrags, so-
dass viele Rentner überhaupt keine 
Steuer	zahlen	müssen.

GRUnDFReIbeTRAG UnD 
RenTenFReIbeTRAG
Neben dem Grundfreibetrag gibt es 
auch noch den Rentenfreibetrag, der 
unabhängig vom Grundfreibetrag ge-
währt	wird.	Denn	die	gesetzliche	Ren-
te	 ist	 teilweise	 steuerfrei.	 Für	 jede	
Rentnerin und für jeden Rentner wird 
ein	 individueller	Freibetrag	berechnet.	
Bezieht sie oder er beispielsweise 
2023	erstmals	eine	Rente,	sind	davon	
17	 Prozent	 steuerfrei,	 2024	 nur	 noch	
16	Prozent.	
Dieser betrag in euro wird als Ren-
tenfreibetrag für die Folgejahre fest-
geschrieben. Darüber liegende be-
träge und künftige Rentenerhö-
hungen sind voll steuerpflichtig. 
Nehmen wir einmal an, Sie leben allein 
und beziehen eine Jahresbruttorente 
in	Höhe	von	11.000	€.	Da	Sie	im	Jahr	
2022	in	Rente	gegangen	sind,	steht	Ih-
nen	ein	Rentenfreibetrag	in	Höhe	von	
18	%	Ihrer	Bruttorente	zu.
•	 Rentenfreibetrag	=	1980,-	€
•	 Grundfreibetrag Alleinstehende  

=	10.347	€
•	 = Summe Rentenfreibetrag + 

Grundfreibetrag	=	12.327	€
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Da	der	Grund-	und	Rentenfreibetrag	in	
Summe Ihre Jahresbruttorente über-
steigt, müssen Sie keine Steuern zah-
len und sind somit auch nicht zur Ab-
gabe	 einer	 Steuererklärung	 verpflich-
tet.	 Vorausgesetzt,	 Sie	 erzielen	 keine	
weiteren	Einnahmen.
Wichtig:	Wer	ab	dem	Jahr	2040	in	Ren-
te geht, wird diese voll versteuern müs-
sen.
Achtung:	 Im	 Entwurf	 des	 Wachstum-
schancengesetzes	 vom	 29.	 August	
2023	 plant	 die	 Bundesregierung,	 den	
Anteil der steuerfreien Rente für das 
Jahr	auf	 17,5	Prozent	 zu	erhöhen.	 In	
den folgenden Jahren soll diese Zahl 
jeweils	um	0,5	Prozent	sinken,	sodass	
erst	 ab	 dem	 Jahr	 2058	 (statt	 bisher	
2040)	der	Rentenfreibetrag	auf	0	sinkt.	
Das	bedeutet,	dass	erst	ab	2058	alle	
Neurentnerinnen und Neurentner ihre 
Rente	komplett	versteuern	müssen.

Nebeneinkünfte aus nichtselbst-
ständiger Arbeit
Wenn	Sie	neben	Ihrer	Rente	noch	Ein-
künfte	aus	nicht	selbständiger	Tätigkeit	
erzielen, gelten die gleichen Bestim-
mungen wie für Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen	auch.	Die	Pflicht	zur	
Abgabe	einer	Steuererklärung	regelt	§	
46	 EStG.	 Eine	 Steuererklärung	 müs-
sen Sie zum Beispiel abgeben, wenn:
•	 Sie neben Ihrer Rente auch noch 

zusätzlich Versorgungsbezüge 
erhalten,

•	 Sie	Rente	beziehen	und	Ihr/e	Ehe-
partner*in Versorgungsbezüge 
erhält,

•	 Sie	noch	arbeiten	gehen,	Ihr/e	Ehe-
partner*in jedoch bereits Rente 
bezieht,

•	 Sie in Rente, sind aber zusätzlich 
noch	Arbeitslohn	erhalten.

Erzielen	Sie	Nebeneinkünfte,	die	nicht	
höher	 sind	als	 410	€,	 bleiben	diese	 -	
unabhängig	von	der	Höhe	Ihres	zu	ver-

steuernden	 Einkommens	 -	 steuerfrei.	
Liegen Ihre Nebeneinkünfte zwischen 
410	€	und	820	€,	werden	diese	als	Här-
teausgleich	nach	§	46	Abs.	3	EStG	er-
mäßigt	 besteuert.	 Die	 Höhe	 der	 tat-
sächlich zu versteuernden Nebenein-
künfte können Sie ganz einfach selbst 
berechnen.	Hierfür	ziehen	Sie	von	820	
€	 Ihre	 erzielten	 Nebeneinkünfte	 ab.	
Das	Ergebnis	 ist	der	abziehbare	Här-
teausgleich, den Sie nun wiederum 
von	 Ihren	Nebeneinkünften	abziehen.	
Auch hierzu ein Beispiel:
•	 820	€	-	600	€	Nebeneinkünfte	=	

220	€	abziehbarer	Härteausgleich.
•	 600	€	Nebeneinkünfte	–	220	€	Här-

teausgleich	=	380	€	zu	versteu-
ernde	Nebeneinkünfte.

Nebeneinkünfte und Altersentla-
stungsbetrag
Bei	 der	 410-Euro-Grenze	 (Nebenein-
künfte	aus	nicht	selbstständiger	Arbeit)	
gelten für Rentner die gleichen Vor-
schriften	wie	für	Arbeitnehmer.	Es	gibt	
jedoch eine Besonderheit im Zusam-
menhang mit dem Altersentlastungs-
betrag.	Bei	der	Prüfung,	ob	Sie	mit	Ih-
ren	Nebeneinkünften	unter	der	410-Eu-
ro-Grenze liegen, wird nämlich der auf 
die	 Nebeneinkünfte	 entfallende	 Teil	
des Altersentlastungsbetrags abgezo-
gen.	Grund	hierfür	ist,	dass	Nebenein-
künfte, die nach Abzug des Altersentla-
stungsbetrags	unter	410	€	liegen,	von	
vornherein nicht besteuert werden und 
auch	 zu	 keiner	 Veranlagungspflicht	
führen	sollen.	Der	verbleibende	Betrag	
ist	gleichzeitig	der	Betrag,	der	als	Här-
teausgleich	vom	Einkommen	abgezo-
gen	wird	und	steuerfrei	bleibt.	Am	Al-
tersentlastungsbetrag selbst ändert 
sich	dadurch	im	Übrigen	nichts.
Zu beachten: Für Renten gibt es kei-
nen	 Altersentlastungsbetrag.	 Wenn	
Sie also zu Beginn eines Steuerjahres 
das	64.	Lebensjahr	noch	nicht	vollen-
det haben oder Ihre Nebeneinkünfte 
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ausschließlich aus Renten bestehen, 
steht Ihnen kein Altersentlastungsbe-
trag	zu.
Bestehen Ihre Nebeneinkünfte jedoch 
nicht	(nur)	aus	Renten,	so	könnten	Sie	
trotzdem durch den Altersentlastungs-
betrag	begünstigt	sein.	Das	gilt	für	Ein-
künfte	aus	Kapitalvermögen,	Einkünfte	
aus Vermietung und Verpachtung so-
wie	aus	Einkünften	aus	selbständiger	
Tätigkeit.
Suchen Sie aus den folgenden drei Va-
rianten	die	auf	Sie	zutreffende	heraus,	
und	 die	 Berechnung	 der	 410-Eu-
ro-Grenze ist ganz einfach:
•	 Sie beziehen keinen Arbeitslohn 

aus einer aktiven Beschäftigung: In 
diesem Fall entspricht der auf die 
Nebeneinkünfte entfallende Alter-
sentlastungsbetrag dem vollen 
Altersentlastungsbetrag, da dieser 
ausschließlich für die begünstigten 
Nebeneinkünfte	gewährt	wird.

•	 Ihr Arbeitslohn aus einer aktiven 
Beschäftigung	liegt	über	4.747	€	
pro Jahr: In diesem Fall wird der 
Altersentlastungsbetrag bereits 
durch den Arbeitslohn ausge-
schöpft.	Auf	die	Nebeneinkünfte	
entfällt somit kein Altersentla-
stungsbetrag, da man immer davon 
ausgeht, dass dieser zunächst vom 
Arbeitslohn	berechnet	wird.	Sie	
können	daher	bei	Ermittlung	der	
410-Euro-Grenze	den	Altersentla-
stungsbetrag	gänzlich	weglassen.

•	 Ihr Arbeitslohn aus einer aktiven 
Beschäftigung	liegt	unter	4.748	€	
pro Jahr: In diesem Fall muss er-
mittelt	werden,	welcher	Teil	des	
Altersentlastungsbetrags auf den 
Lohn und welcher auf die Neben-
einkünfte	entfällt.	Der	auf	die	Ne-
beneinkünfte	entfallende	Teil	des	
Altersentlastungsbetrags ist die 
Differenz	zwischen	40	%	des	Ar-
beitslohns und dem gesamten Al-
tersentlastungsbetrag.

Das	Finanzamt	berücksichtigt	 den	Al-
tersentlastungsbetrag automatisch 
aufgrund	 Ihres	 Geburtsdatums.	 Sie	
brauchen ihn also in der Steuererklä-
rung	nicht	extra	beantragen.
Wichtig:	 Der	 Altersentlastungsbetrag	
wird stufenweise abgebaut und entfällt 
ab	dem	Jahr	2040	vollständig.

UnTeRlAGen FüR DIe 
STeUeReRkläRUnG AlS 
RenTneR
Um	die	Steuererklärung	(per	Formular	
oder bequem mit einem Steuerpro-
gramm	für	Rentner)	abgeben	zu	kön-
nen, müssen Sie einige Unterlagen 
griffbereit	haben.
Zu den wichtigsten Unterlagen, die Sie 
gleich am Anfang Ihrer Steuererklä-
rung brauchen, sind:
•	 Ihre Rentenbezugsmitteilung und
•	 Ihre	Bankverbindung.
Die	 Rentenbezugsmitteilung	 ist	 eine	
kostenlose Bescheinigung der Renten-
versicherung zur Vorlage beim Finanz-
amt.	Sie	enthält	alle	steuerrechtlich	re-
levanten	 Beträge	 mit	 Hinweisen,	 in	
welchen Zeilen der Steuervordrucke 
die	Werte	einzutragen	sind.	Und	diese	
Unterlagen benötigen Sie zwingend für 
Ihre Steuererklärung:
•	 Unterlagen rund um Ihre Rente und 

ggf.	Nebentätigkeiten	sowie	weitere	
Einnahmen,	Quittungen,	Belege	
und Bescheinigungen zu Renten, 
Nebenjobs,	Hinzuverdienst,	Ver-
mietung,	Kapitaleinnahmen	usw.

•	 Unterlagen zu Ihren Versiche-
rungen:	Quittungen,	Belege	und	
Bescheinigungen zu Krankenversi-
cherung,	Pflegeversicherung	usw.

•	 Weitere nützliche Unterlagen, mit 
denen Sie Steuern sparen können: 
Spendenbelege, Mitgliedsbeiträge, 
Nebenkostenabrechnung bei Mie-
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tern,	Handwerkerrechnungen	usw.

AnlAGe R FüR RenTneR 
UnD RenTneRInnen
Wenn	 Sie	 Einkünfte	 aus	 Renten	 und	
Leistungen aus Altersversorgungsver-
trägen haben, müssen Sie bei Ihrer 
Einkommensteuererklärung	 die	 Anla-
ge R gemeinsam mit dem Mantelbo-
gen	 einreichen.	 Seit	 der	 Steuererklä-
rung	2020	ist	die	bisherige	Anlage	R	in	
insgesamt drei Anlagen unterteilt:

Anlage R:
Sie berücksichtigt die nachgelagert be-
steuerten Renten aus
•	 gesetzlichen Rentenversiche-

rungen,
•	 der landwirtschaftlichen Alterskas-

se,
•	 berufsständischen Versorgungsein-

richtungen,
•	 eigenen	zertifizierten	Basisrenten-

verträgen	(privaten	Rürup-Renten).
Zudem	gibt	es	in	diesem	Formular	Ein-
gabefelder	für	nur	mit	dem	Ertragsan-
teil	steuerpflichtige	Leibrenten	aus	pri-
vaten Rentenversicherungen und aus 
sonstigen	Verpflichtungsgründen	(z.B.	
aus	Veräußerungsgeschäften).

Anlage R-AV / bAV: 
Hier	werden	berücksichtigt:
•	 Betriebsrenten	aus	einem	Pensi-
onsfonds, einer Pensionskasse oder 
aus	einer	Direktversicherung,
•	 Renten	 aus	 steuerlich	 geför-
derten	 Altersvorsorgeverträgen	 (Rie-
ster-Renten),
•	 Zusatzversorgungsrenten	 nach	
dem	 öffentlichen	Dienst	 zum	Beispiel	
von	der	VBL	oder	ZVK.

Anlage R-AUS:
Dieses	 Formular	 müssen	 Sie	 ausfül-

len, wenn Sie entsprechend vergleich-
bare Leibrenten und andere Leistun-
gen aus ausländischen Rentenversi-
cherungen, ausländischen Rentenver-
trägen oder ausländischen betrieblichen 
Versorgungseinrichtungen	 beziehen.	
Diese	ausländischen	Renten	und	Leis-
tungen werden vom ausländischen 
Rentenzahler nicht elektronisch an die 
Finanzverwaltung	gemeldet.	Liegt	das	
Besteuerungsrecht für eine aus dem 
Ausland bezogene Rente ausschließ-
lich	im	ausländischen	(Quellen-)Staat,	
brauchen Sie nur Angaben in den Zei-
len	36	bis	40	der	Anlage	R-AUS	zu	ma-
chen.
Die	Anlage(n)	R	sind	jedoch	nicht	nur	
für Altersrentner relevant, denn in die-
sen Formularen werden auch Versor-
gungsleistungen,	 Erwerbsunfähig-
keitsrenten und Berufsunfähigkeits-
renten sowie ähnliche, nicht aus erar-
beitetem	 Einkommen	 stammende	
Einnahmen	eingetragen.	Wer	eine	die-
ser Leistungen bezieht, muss also 
ebenfalls	die	Anlage	R	ausfüllen.	Wie	
früher bei der Anlage N gilt auch bei 
der	Anlage	R,	 dass	Ehepaare	 jeweils	
eine eigene Anlage R ausfüllen und 
beim	Finanzamt	einreichen	müssen.
Hinweis:	 Zeilennummern	 beziehen	
sich	auf	das	Formular	Anlage	R	2021,	
welches	 Sie	 2022	 im	 Rahmen	 Ihrer	
Steuererklärung gemeinsam mit dem 
Mantelbogen	abgeben	müssen.

e-DATen
Was weiß das Finanzamt bereits 
über Ihre Rente?
Die	erforderlichen	Daten	für	die	Ermitt-
lung	des	steuerpflichtigen	Anteils	Ihrer	
inländischen Rente liegen dem Finanz-
amt	im	Regelfall	bereits	vor:	Denn	für	
die	 in	Deutschland	 lebenden	 und	 ge-
meldeten Rentenbezieher*innen mel-
det	 z.B.	 die	 gesetzliche	 Rentenversi-
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cherung	bis	Ende	Februar	des	Folge-
jahrs	 die	 Daten	 elektronisch	 (sog.	
eDaten)	an	die	Finanzverwaltung.	Für	
die	Anlage	R	und	Anlage	R-AV/bAV	auf	
Papiervordrucken gilt: Zeilen mit Abfra-
gen,	 in	 denen	 eDaten	 berücksichtigt	
werden, brauchen Sie grundsätzlich 
nicht	 mehr	 auszufüllen.	 Die	 entspre-
chenden Zeilen können Sie anhand 
der	 optischen	 Hervorhebung	 gut	 und	
zügig	erkennen.	Machen	Sie	in	diesen	
Zeilen keine Angaben, gelten die elek-
tronisch	übermittelten	eDaten	automa-
tisch als von Ihnen anerkannte und so-
mit	korrekte	Daten.
In	die	mit	„e“	gekennzeichneten	Zeilen/
Bereiche müssen Sie nur dann die zu-
treffenden	Daten	vollständig	eintragen,	
wenn	Sie	von	den	gemeldeten	eDaten	
abweichen möchten oder Ihnen be-
kannt	 ist,	dass	die	eDaten	nicht	über-
mittelt	wurden.	Zudem	können	Sie	ei-
nen	 Eintrag	 vornehmen,	 wenn	 die	
übermittelten	 eDaten	 nicht	 zutreffen.	
Prüfen Sie deshalb die gemeldeten 
eDaten	noch	vor	Abgabe	der	Steuerer-
klärung!	Welche	eDaten	gemeldet	wur-
den,	können	Sie	meist	der	(Leistungs-)
Mitteilung entnehmen, die Ihnen der 
Rentenauszahler	zugesandt	hat.
Als Bezieher*in einer Rente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
sollten Sie von Ihrem Rentenversiche-
rungsträger eine »Rentenbezugsmit-
teilung zur Vorlage bei der Finanzbe-
hörde«	anfordern.	Darin	sind	die	an	die	
Finanzverwaltung übermittelten und 
für	 die	 Steuer	 maßgebenden	 Daten	
und Beträge Ihrer gesetzlichen Rente 
ausgewiesen	(Rentenbeginn	und	Ren-
tenbetrag	 sowie	 ggf.	 Rentenanpas-
sungsbetrag	 und	 Daten	 zu	 vorherge-
henden	 Renten).	 Aufgeführt	 ist	 auch	
die	Höhe	der	an	die	gesetzliche	Kran-
ken-	 und	 Pflegeversicherung	 abge-
führten	Beiträge.	Diese	Bescheinigung	
versenden die Rentenversicherungs-
träger	 nur	 auf	 Anforderung.	 Den	 zu-
ständigen Rentenversicherungsträger 

finden	Sie	zum	Beispiel	auf	Ihrer	letz-
ten	 Rentenmitteilung.	 Wenn	 Sie	 die	
Mitteilung einmal angefordert haben, 
brauchen Sie diesen Vorgang nicht je-
des	 Jahr	 aufs	 Neue	 wiederholen.	 In	
den Folgejahren wird Ihnen dann die 
Bescheinigung automatisch zuge-
sandt.
In den Anlagen R ist oft von »Leibrenten« 
die	 Rede.	 Das	 sind	 normale,	 auf	 Le-
benszeit oder befristet ausgezahlte 
Renten, die an das Leben einer Per-
son	 gebunden	 sind.	 Dazu	 zählen	Al-
tersrenten,	 Erwerbsminderungs-	 bzw.	
Erwerbsunfähigkeitsrenten,	 Witwen-	
bzw.	Witwerrenten,	Waisen-	und	Erzie-
hungsrenten.
Viele	 Renten	 sind	 beitragspflichtig	 in	
der	Kranken-	und	Pflegeversicherung.	
Hierzu	gehören	unter	anderem	gesetz-
liche Renten, Betriebsrenten und Zu-
satzversorgungsrenten nach dem öf-
fentlichen	Dienst.	Diese	Kranken-	und	
Pflegeversicherungsbeiträge	 sind	 als	
„sonstige Vorsorgeaufwendungen“ ab-
zugsfähig und werden bei der Steuer-
erklärung in der Anlage Vorsorgeauf-
wand	berücksichtigt.
Als Bezieher einer Rente interessiert 
Sie sicherlich besonders, wie viel Sie 
von Ihrer Rente tatsächlich als »son-
stige	 Einkünfte«	 versteuern	 müssen.	
Ihre	steuerpflichtigen	Renteneinkünfte	
sind	 der	 steuerpflichtige	 Anteil	 Ihrer	
Rente(n)	 abzüglich	 Werbungskosten.	
Im Folgenden möchten wir Ihnen er-
klären,	 wie	 Sie	 den	 steuerpflichtigen	
Anteil Ihrer Rente ermitteln können, 
damit Sie anschließend die an das Fi-
nanzamt	gemeldeten	eDaten	zu	 Ihrer	
Rente und auch Ihren Steuerbescheid 
kontrollieren	können.

DeR STAnDARDFAll: DIe 
AnlAGe R
In der Anlage R wird jede Rente ge-
sondert	 berücksichtigt.	 Beziehen	 Sie	
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die über die Basisabsicherung hinaus-
gehen	 (z.B.	 für	 Wahlleistungen	 oder	
Zusatzversicherungen),	 tragen	 Sie	 in	
Zeile	27	ein,	Beiträge	für	freiwillige	zu-
sätzliche	Pflegeversicherungen	tragen	
Sie	in	Zeile	29	ein.

Kann man die Anlage R umge-
hen?
Manche Rentner können die Abgabe 
der Anlage R und sogar die Steuerer-
klärung	 umgehen.	 Und	 zwar	 dann,	
wenn	 Sie	 nur	 über	 sehr	 geringe	 Ein-
künfte	verfügen.	Ist	das	der	Fall,	kön-
nen	 Sie	 beim	 Finanzamt	 eine	 sog.	
Nichtveranlagungsbescheinigung be-
antragen.	 Diese	 gilt	 für	 den	 Zeitraum	
von drei Jahren und entbindet Sie als 
Rentner	 in	 dieser	 Zeit	 von	 der	Pflicht	
zur	Abgabe	einer	Steuererklärung.

VeReInFAchTe STeUeReR-
kläRUnG FüR RenTneR 
Die	 vereinfachte	 Steuererklärung	 ist	
für Ruheständler gedacht, die aus-
schließlich Alterseinkünfte beziehen 
und	 keine	 Nebeneinkünfte	 erzielen.	
Und bei denen das Finanzamt bereits 
die überwiegende Anzahl von steuer-
lich relevanten Informationen von drit-
ter	 Seite	 (z.B.	 Rententräger)	 elektro-
nisch	 erhalten	 hat.	 Das	 Finanzamt	
kennt also bereits die Renteneinkünfte 
bzw.	Pensionen	und	die	Krankenversi-
cherungsbeiträge, da ihm die entspre-
chenden Zahlen jährlich automatisch 
übermittelt	werden.
Wenn Sie als Rentner oder Rentnerin 
in Brandenburg, Bremen, Mecklen-
burg-Vorpommern oder Sachsen le-
ben, können Sie sich für die verein-
fachte Steuererklärung einen Papier-
vordruck bei Ihrem Finanzamt geben 
lassen	oder	das	PDF-Dokument	für	die	
Erklärung	 zur	 Veranlagung	 von	Alter-
seinkünften herunterladen und ausdru-
cken.	Alternativ	 können	Sie	 auch	alle	

mehr als zwei Renten, geben Sie bitte 
eine	weitere	Anlage	R	ab.	Bei	Zusam-
menveranlagung	macht	jeder	Ehepart-
ner	Angaben	zu	seiner/-n	Rente(n)	 in	
einer	eigenen	Anlage	R.

Die Anlage Vorsorgeaufwand
Viele	 Renten	 sind	 beitragspflichtig	 in	
der	Kranken-	und	Pflegeversicherung,	
so zum Beispiel gesetzliche Renten, 
Betriebsrenten und Zusatzversor-
gungsrenten	 nach	 dem	 öffentlichen	
Dienst.	 Kranken-	 und	Pflegeversiche-
rungsbeiträge sind als sonstige Vor-
sorgeaufwendungen	abzugsfähig.	Tra-
gen Sie deshalb bitte unbedingt Ihre 
gesamten Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung	in	die	Anlage	Vor-
sorgeaufwand der Steuererklärung 
ein.
Ihre eigenen Beiträge an die gesetz-
liche Krankenversicherung tragen Sie 
in	 der	Anlage	 Vorsorgeaufwand	 2021	
in	die	Zeile	16	(Krankenversicherung)	
und	 Zeile	 18	 (soziale	 Pflegeversiche-
rung)	ein.	Da	bei	Rentenbezug	 in	der	
Regel kein Anspruch auf Krankengeld 
besteht, müssen Sie nur dann Beiträge 
auch	 in	 Zeile	 17	 angeben,	 wenn	 Sie	
ausnahmsweise doch einen Anspruch 
haben.	 Zuschüsse	 zu	 den	 Beiträgen	
(z.B.	von	der	Deutschen	Rentenversi-
cherung)	 geben	 Sie	 bitte	 in	 Zeile	 21	
an.	Nicht	zur	Basisabsicherung	gehö-
rende Beiträge für Wahlleistungen oder 
Zusatzversicherungen tragen Sie in 
Zeile	22	ein.
Die	 von	 Ihrem	privaten	Krankenversi-
cherer bescheinigten begünstigten 
Beiträge zur Basisabsicherung an eine 
private	Kranken-	und	Pflege-Pflichtver-
sicherung	 tragen	Sie	 in	Zeile	23	bzw.	
Zeile	24	der	Anlage	Vorsorgeaufwand	
ein.	 Erstattete	 begünstigte	 Beiträge	
geben Sie in Zeile 25 und Zuschüsse 
zu Ihren begünstigten Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträgen	 in	 Zeile	
26	 an.	 Beiträge	 oder	 Beitragsanteile,	
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mer	mehr	Neurentner	betroffen.	Insbe-
sondere bei Renten mit einem hohen 
steuerpflichtigen	Anteil	(sog.	Besteue-
rungsanteil)	kann	es	zunehmend	zu	ei-
ner	Doppelbesteuerung	kommen.	Be-
troffen	 sind	 meist	 ehemalige	 Selbst-
ständige ohne steuerfreien Arbeitge-
berbeitrag.	Je	näher	der	Rentenbeginn	
am	 Jahr	 2040	 liegt	 und	 je	 höher	 der	
Arbeitslohn	 in	 der	 Zeit	 vor	 2005	 war,	
umso	häufiger	wird	dieses	Thema	auch	
Arbeitnehmer	betreffen.	So	ist	bei	Ren-
tenbeginn	im	Jahr	2040	die	Rente	voll	
steuerpflichtig,	die	hierfür	eingezahlten	
Beiträge dagegen sind nur 15 Jahre 
lang	 (von	2025	bis	2039)	voll	absetz-
bar.

So können sich Rentner gegen 
eine Doppelbesteuerung wehren
Gegen	 die	 Doppelbesteuerung	 von	
eingezahlten Rentenbeiträgen und da-
rauf beruhenden Rentenzahlungen 
können Sie sich erst dann wehren, 
wenn Sie in Rente gehen – vorher be-
trifft	 es	 Sie	 nicht,	 sagt	 das	 Gesetz.	
Aber: Sie dürfen gegen eine doppelte 
Besteuerung bereits bei Beginn des 
Rentenbezugs	 vorgehen.	 Es	 kann	
nicht unterstellt werden, dass zu Be-
ginn des Rentenbezugs zunächst nur 
solche Rentenzahlungen geleistet wer-
den, die sich aus steuerentlasteten 
Beiträgen	 speisen.	 Das	 hat	 der	 BFH	
klar	und	deutlich	entschieden	(Az.	X	R	
44/14).
Wenn Sie dann gegen die zweifache 
Besteuerung vorgehen möchten, müs-
sen Sie nachweisen, dass es in Ihrem 
konkreten Fall zu einer doppelten Be-
steuerung	kommt.	Wenn	Ihnen	das	ge-
lingt, kann Ihnen aus verfassungs-
rechtlichen Gründen »ein Anspruch auf 
eine	 Milderung	 des	 Steuerzugriffs	 in	
der Rentenbezugsphase zukommen« 
(BFH-Urteil	vom	21.6.2016,	X	R	44/14).	
Das	sind	gleich	zwei	Probleme,	vor	de-
nen Sie stehen:

Angaben online über das Portal Steu-
erlotse für Renten und Pensionen des 
Bundesfinanzministeriums	 eintragen	
und	 direkt	 online	 versenden.	 Bei	 der	
vereinfachten Steuererklärung müssen 
Sie dann nur noch bestimmte Versi-
cherungsaufwendungen, Spenden und 
Mitgliedsbeiträge, Kirchensteuer, au-
ßergewöhnliche Belastungen, Behin-
derten-Pauschbeträge sowie Steuerer-
mäßigungen	für	haushaltsnahe	Dienst-
leistungen	 und	Handwerkerleistungen	
eingetragen.	 Was	 jedoch	 nicht	 ver-
merkt werden kann, sind weitere we-
sentliche Ausgaben wie beispielsweise 
Unterhaltszahlungen	 und	 Pflegeko-
sten, für die neben dem Abzug als au-
ßergewöhnliche Belastung auch eine 
unmittelbare Steuerminderung ge-
währt	wird.
Im Gegensatz zur Amtsveranlagung 
(von	 dem	 Experten	 abraten),	 können	
also bei der vereinfachten Steuererklä-
rung für Rentner und Pensionär*innen 
immerhin noch ein paar Angaben ge-
macht werden, die zum Sparen von 
Steuern	 beitragen.	 Das	 volle	 Steuer-
sparpotenzial kann jedoch auch hier-
bei nicht ausgeschöpft werden, da ei-
nige Ausgaben gar nicht erst eingetra-
gen	 werden	 können.	 Sie	 sollten	 sich	
also ganz genau überlegen, ob die ver-
einfachte Steuererklärung für Sie als 
Rentner oder Pensionär*in wirklich 
sinnvoller	als	eine	klassische	Einkom-
mensteuererklärung	ist.

DoPPelbeSTeUeRUnG 
FüR RenTneR 
Wenn Ihre Beiträge zur Rentenversi-
cherung	aus	versteuertem	Einkommen	
gezahlt werden und später in der Aus-
zahlungsphase die Beträge noch ein-
mal besteuert werden, liegt eine soge-
nannte	 Renten-Doppelbesteuerung	
vor.
Von	 der	 Doppelbesteuerung	 sind	 im-
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	Den	Nachweis	müssen	Sie	erbringen	
–	und	das	ist	nicht	unbedingt	einfach.	
Denn	wie	eine	Milderung	des	Steuer-
zugriffs	 konkret	 aussieht,	 ist	 nirgends	
definiert.		Als	Nachweis	eignen	sich	am	
besten	die	 früheren	Steuerbescheide.	
Es	 genügen	 auch	 Rentenversiche-
rungsverläufe, aus denen sich die Bei-
träge zur Sozialversicherung ermitteln 
lassen	 (nicht	 aber	 andere	 Versiche-
rungsbeiträge).	Ausnahmsweise	 kann	
der	 Anteil	 der	 aus	 versteuertem	 Ein-
kommen geleisteten Rentenbeiträge 
auch nach sachgerechten Maßstäben 
geschätzt	werden.
Wichtig:	 Heben	 Sie	 vorsichtshalber	
alle Steuerbescheide auf!
Das	klingt	erst	einmal	nicht	besonders	
kompliziert.	Dann	aber	geht	die	große	
Rechnerei los, und die ist ganz schön 
aufwendig.	Hinzu	kommt,	dass	das	Er-
gebnis oft unbefriedigend ist: Verg-
lichen wird die Summe Ihrer steuerlich 
belasteten Altersvorsorgeaufwen-
dungen mit der Summe der zu erwar-
tenden	 steuerfreien	 Rentenbezüge.	
Sind Ihre steuerlich belasteten Alters-
vorsorgeaufwendungen höher, liegt 
eine	 doppelte	 Besteuerung	 vor.	 Wie	
beide Vergleichsgrößen konkret zu er-
mitteln	sind,	ist	noch	nicht	entschieden.
Klar	ist	bisher	Folgendes:	Die	Prüfung,	
ob	eine	verfassungswidrige	Doppelbe-
steuerung vorliegt, muss sowohl die 
Aufbauphase	 (Einzahlungsphase)	 als	
auch die Auszahlungsphase berück-
sichtigen.	Denn	das	Verbot	einer	dop-
pelten Besteuerung kann entweder 
durch eine Steuerfreistellung von Al-
tersvorsorgeaufwendungen	 (in	 der	
Aufbauphase)	oder	durch	Nichtbesteu-
erung von Alterseinkünften, die aus 
versteuertem	 Einkommen	 stammen	
(also	in	der	Auszahlungsphase	der	Al-
tersrente)	beachtet	werden.
Bei	dieser	Prüfung	wird	nach	dem	sog.	
Nominalwertprinzip die Summe der 
steuerlich nicht entlasteten Beitrags-

zahlungen der Summe der steuerfreien 
Renteneinnahmen	 gegenübergestellt.	
Das	ist	bereits	höchstrichterlich	abge-
segnet:	»Es	ist	mit	dem	Gleichheitsge-
bot einer Besteuerung nach der 
Leistungsfähigkeit vereinbar, dass bei 
der	Berechnung	einer	Doppelbesteue-
rung die zwischenzeitliche Geldent-
wertung	 unberücksichtigt	 bleibt«.	 »Im	
Rahmen der Rentenbesteuerung wer-
den etwaige in den Rentenzahlungen 
enthaltene reale oder nominelle Wert-
steigerungen der Beitragsleistungen 
erstmals steuerlich erfasst, sodass es 
keinen Verstoß gegen das Verbot der 
Doppelbesteuerung	 bedeutet,	 wenn	
sie in die steuerliche Bemessungs-
grundlage	einfließen.«	 (BVerfG,	Az.	2	
BvR	2683/11).
Zum Nachteil der Steuerzahler werden 
also	 zum	 Teil	 Jahrzehnte	 zurücklie-
gende	(betragsmäßig	vergleichsweise	
geringe)	Rentenbeiträge	mit	aktuellen	
Rentenbezügen verglichen – ohne Be-
rücksichtigung	der	 Inflationsrate.	Eine	
unzulässige	 Doppelbesteuerung	 gilt	
bereits dann als vermieden, wenn bei 
dieser Gesamtbetrachtung Rentenbe-
züge	wenigstens	in	Höhe,	der	aus	ver-
steuertem	Einkommen	geleisteten	Vor-
sorgeaufwendungen steuerfrei blei-
ben,	so	der	BFH	in	seinem	Beschluss	
vom	27.5.2015	 (Az.	 X	B	 168/14).	Als	
Rentenbezüge werden bereits erhal-
tene sowie nach der statistischen Le-
benserwartung künftig zu erwartenden 
Rentenzahlungen	berücksichtigt.

Musterverfahren zur Doppelbe-
steuerung vor dem Bundesfi-
nanzhof
Am	 19.05.2021	 hat	 der	 BFH	 in	 zwei	
Musterklagen	 zur	 Doppelbesteuerung	
von	Renten	die	Revision	abgewiesen.	
Da	es	sich	auch	beim	BFH	immer	nur	
um	 Einzelfallentscheidungen	 handelt,	
ist davon auszugehen, dass es weitere 
Klagen	geben	wird.	Denn	der	BFH	hat	
im	 Urteil	Az.	 X	 R	 33/19	 ausdrücklich	
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darauf hingewiesen, dass es bei künfti-
gen Rentnern und Rentnerinnen zu ei-
ner	Doppelbesteuerung	kommen	kann.

Welche WeRbUnGSko-
STen können RenTneR 
GelTenD MAchen?
Zum	 Glück	 bedeutet	 “steuerpflichtig“	
nicht	zwangsläufig,	dass	Sie	auch	tat-
sächlich	Steuern	zahlen	müssen.	Denn	
auch	als	Rentner/Rentnerin	entstehen	
Ihnen Werbungskosten, die Sie von Ih-
ren	 Einnahmen	wieder	 abziehen	 dür-
fen.	Als	Rentner	steht	 Ihnen	ein	Wer-
bungskosten-Pauschbetrag	 in	 Höhe	
von	102	€	pro	Jahr	zu,	der	vom	Finanz-
amt	automatisch	vom	steuerpflichtigen	
Teil	 der	 Rente	 abzieht.	 Sollten	 Ihre	
Werbungskosten über dem Pauschbe-
trag liegen, können Sie die Kosten na-
türlich dennoch steuerlich geltend ma-
chen.	Sie	sollten	die	Werbungskosten	
jedoch einzeln nachweisen und bele-
gen können, falls das Finanzamt ent-
sprechende	 Einzelnachweise	 einfor-
dert.
Was aber sind das für Kosten, die Sie 
bei den Renteneinkünften steuermin-
dernd geltend machen können? Unter 
Werbungskosten versteht man alle 
Aufwendungen,	 die	 zum	 Erwerb,	 zur	
Sicherung	und	zur	Erhaltung	Ihrer	Ren-
teneinnahmen	dienen.	Dazu	zählen	im	
Wesentlichen:
•	 Gewerkschaftsbeiträge,
•	 Steuerberatungskosten,
•	 Schuldzinsen für einen Kredit, der 

aufgenommen wurde, um freiwillige 
Beiträge an die gesetzliche Renten-
versicherung nachzuentrichten,

•	 Kosten	für	einen	Renten-	bzw.	Ver-
sicherungsberater, die im Zusam-
menhang mit Ansprüchen aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
oder aus privaten Rentenversiche-
rungen stehen,

•	 Kontoführungsgebühren	(16	€	pau-
schal	im	Jahr),

•	 Kosten im Zusammenhang mit der 
Beantragung einer Rente sowie die 
dadurch	evtl.	entstandenen	Rechts-
beratungs-	und	Prozesskosten.	
Das	wäre	zum	Beispiel	dann	der	
Fall, wenn mit der Versicherungs-
gesellschaft vor Gericht um die 
Gewährung einer Berufsunfähig-
keitsrente	gestritten	wird.	Die	Ko-
sten können Sie auch dann geltend 
machen, wenn der Rechtsstreit 
erfolglos blieb und es somit letztlich 
nicht zur Auszahlung der Berufsun-
fähigkeitsrente	kommt.

 Auch wenn die Rente nur mit dem Be-
steuerungs-	 bzw.	 Ertragsanteil	 ver-
steuert wird, können Werbungskosten 
in	 voller	 Höhe	 abgesetzt	 werden.	 Er-
zielen Sie zusätzlich zur Rente weitere 
Einkünfte,	 hängt	 sehr	 viel	 davon	 ab,	
wie	hoch	diese	Einkünfte	sind	und	wie	
hoch	 der	 steuerpflichtige	 Anteil	 Ihrer	
Rente(n)	ist/sind.

Wer darf bei der Steuererklärung 
für Rentner helfen?
Ein	Steuerberater	kostet	Geld	und	so	
ist es naheliegend, dass man sich erst 
einmal selbst mit der eigenen Steuer-
erklärung beschäftigt und sich zusätz-
lich	noch	Hilfe	bei	Freunden	oder	der	
Familie	holt.	Doch	leider	darf	laut	Steu-
erberatungsgesetz	 nicht	 jeder	 offiziell	
bei der Steuererklärung helfen:

Hilfe bei der Steuererklärung von 
Angehörigen
Angehörige dürfen sich gegenseitig bei 
der Steuererklärung helfen, Steuerfor-
mulare ausfüllen, sich als Mitwirkende 
unter Angabe des Verwandtschaftsver-
hältnisses auf dem Mantelbogen zu er-
kennen geben und sich sogar im Na-
men des Angehörigen schriftlich oder 
telefonisch mit dem Finanzamt in Ver-
bindung	setzen.	Das	alles	ist	unter	Fa-
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milienangehörigen möglich und er-
laubt, solange die Unterstützung ohne 
Bezahlung	erfolgt.	Zu	den	Familienan-
gehörigen, die sich gegenseitig bei der 
Steuererklärung helfen dürfen, gehö-
ren laut Steuerberatungsgesetz:
•	 Ehepartner*in
•	 Verlobte*r
•	 Eltern	und	Schwiegereltern
•	 Geschwister
•	 Kinder	und	Enkel
•	 Nichten	und	Neffen
•	 Schwager	und	Schwägerin
•	 Onkel	und	Tante
•	 Pflegeeltern	und	Pflegekinder
•	 Geschiedene	Ehepartner

Hilfe bei der Steuererklärung von 
Freunden
Freunde	 oder	 auch	 (ehemalige)	 Ar-
beitskollegen dürfen Ihnen im Gegen-
satz zu Familienangehörigen nicht bei 
der	Steuererklärung	helfen.	Unabhän-
gig davon, ob für den sicherlich gut ge-
meinten Freundschaftsdienst eine Be-
zahlung erfolgte oder nicht, stellt diese 
Hilfe	eine	Ordnungswidrigkeit	dar.	Wer	
erwischt	wird,	zahlt	bis	zu	5.000	€	Stra-
fe.	Wenn	Arbeitskollegen	oder	Freunde	
die	Kosten	für	die	Hilfe	bei	der	Steuer-
erklärung in der eigenen Steuererklä-
rung als Steuerberatungskosten ange-
ben,	wird	die	unerlaubte	Hilfe	vom	Fi-
nanzamt	häufig	entdeckt.	Ein	gelegent-
licher	Tipp	ist	keine	Ordnungswidrigkeit,	
regelmäßige	Hilfe	oder	tatkräftige	Un-
terstützung dagegen wird vom Finanz-
amt	nicht	akzeptiert.

Schwerbehindertenausweis - 
Welche Steuervorteile gibt es?
Der	 Schwerbehindertenausweis	 dient	
dazu, dass Sie sich gegenüber Arbeit-
gebern, Sozialleistungsträgern, Behör-
den und dergleichen als schwerbehin-

dert	ausweisen	können.	Nur	so	können	
Sie zum Beispiel die per Gesetz fest-
gelegten Nachteilsausgleiche und 
Rechte	 wie	 z.B.	 Steuervorteile	 durch	
den Behindertenpauschbetrag in An-
spruch	nehmen.	Zu	den	gesetzlich	ge-
regelten Nachteilsausgleichen gehö-
ren beispielsweise:
•	 besonderer Kündigungsschutz,
•	 Sonderurlaub,
•	 Steuererleichterungen	(z.B.	Behin-

dertenpauschbetrag),
•	 Ermäßigung	bei	der	Kfz-Steuer,
•	 Anspruch auf Mobilitätshilfen,
•	 Sonderregelungen beim Parken 

(Behindertenparkplatz),
•	 unentgeltliche Beförderung im Per-

sonennahverkehr	(kleine	Ein-
schränkung: hierfür muss man 
beim Versorgungsamt eine Wert-
marke kaufen, ganz kostenlos ist 
die	Beförderung	also	nicht.	Da	die	
Wertmarke	in	der	Regel	40	Euro	für	
ein	halbes	und	80	Euro	für	ein	gan-
zes Jahr kostet, ist sie für Wenig-
fahrer	eher	uninteressant.	Nur	wer	
eines	der	Merkzeichen	H	(hilflos),	
Bl	(blind)	oder	TBl	(taub/blind)	im	
Schwerbehindertenausweis stehen 
hat, erhält die Wertmarke kosten-
los.).

Nicht	 jeder	 (schwer-)behinderte	
Mensch kann auch automatisch jeden 
einzelnen Nachteilsausgleich in An-
spruch	nehmen:	Die	Nachteilsausglei-
che hängen vom Grad der Behinde-
rung, der Art der Behinderung oder den 
Merkzeichen	G,	aG,	H,	Bl	oder	Gl	ab.	
Neben den gesetzlich festgelegten 
Nachteilsausgleichen gibt es oft auch 
Vergünstigungen auf freiwilliger Basis, 
beispielsweise	 bei	 Eintrittsgeldern	 für	
Museen, für die der Ausweis als Nach-
weis	vorgelegt	werden	muss.	Auf	diese	
freiwilligen	 Ermäßigungen	 haben	 Sie	
aber	keinen	Anspruch.
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Ermäßigung oder Befreiung von 
der Kfz-Steuer mit einem Schwer-
behindertenausweis
Wenn Sie einen Schwerbehinder-
ten-Ausweis haben, können Sie sich 
ganz oder teilweise von der Kfz-Steuer 
befreien	lassen.	Die	Art	der	Steuerver-
günstigung richtet sich danach, welche 
Merkzeichen in Ihrem Schwerbehin-
dertenausweis enthalten sind:
•	 Eine	komplette	Steuerbefreiung	

gibt	es	mit	den	Merkmalen	H	(hilf-
los),	Bl	(blind	oder	stark	sehbehin-
dert)	und	aG	(außergewöhnlich	
gehbehindert),

•	 eine	Steuerermäßigung	um	50%	
erfordert einen Ausweis mit orange-
farbenem Flächenaufdruck und die 
Merkmale	G	(gehbehindert)	oder	Gl	
(gehörlos)	sowie	den	Verzicht	des	
schwerbehinderten Menschen auf 
das Recht zur unentgeltlichen Be-
förderung	im	öffentlichen	Per-
sonenverkehr	(es	darf	also	keine	
entsprechende Wertmarke im Beib-
latt zum Schwerbehindertenaus-
weis	vorhanden	sein).

Wichtig:	 Die	 Steuervergünstigung	 bei	
der Kfz-Steuer gibt es nur für ein Kraft-
fahrzeug und steht nur dem schwerbe-
hinderten	Menschen	 selbst	 zu.	Wenn	
der schwerbehinderte Mensch das 
Fahrzeug	nicht	 selbst	 führt	 (oder	 füh-
ren	 kann),	 darf	 es	 nur	 zur	 Fortbewe-
gung	 oder	 Haushaltsführung	 des	
schwerbehinderten Menschen benutzt 
werden.
Den	 Antrag	 auf	 die	 Ermäßigung	 bei	
oder Befreiung von der Kfz-Steuer 

stellt man entweder direkt bei der Zu-
lassung des Fahrzeugs oder später, 
wenn die erforderlichen Vorausset-
zungen	eingetreten	sind.

Welche steuerlichen Vorteile hat 
der Rentenausweis?
Sobald Sie in Rente gehen, schickt Ih-
nen	der	Renten	Service	der	Deutschen	
Post AG ein Begrüßungsschreiben so-
wie einen folienverstärkten Renten-
ausweis	 im	 Scheckkartenformat	 zu.	
Auf dem Ausweis sind neben Ihrem 
Namen und Geburtsdatum auch Ihre 
Rentenversicherungsnummer ver-
merkt.
Ähnlich wie beim Schwerbehinderten-
ausweis	profitieren	Sie	auch	mit	einem	
Rentenausweis von verschiedenen 
Vergünstigungen.	 So	 können	 Sie	 als	
Rentner	zum	Beispiel	beim	Eintritt	 für	
das Schwimmbad, Kino, Museum oder 
Theater	 und	 vielen	 weiteren	 öffentli-
chen	 Einrichtungen	 sowie	 verschie-
denen Veranstaltungen und bei unzäh-
ligen	 Freizeitangeboten	 bis	 zu	 50	 %	
auf	 den	 ursprünglichen	 Preis	 sparen.	
Oft	 gibt	 es	 für	 Rentner	 und	 Rentne-
rinnen auch vergünstigte Mitgliedsbei-
träge bei Sportvereinen oder Fitness-
studios	 und	 sogar	 Nachlässe	 bei	 Ti-
ckets	 für	den	öffentlichen	Nahverkehr	
sowie	 Zugfahrten.	 Inzwischen	 gibt	 es	
sogar zahlreiche Restaurants, Cafés 
und	 andere	 gastronomische	 Einrich-
tungen, die spezielle Preise für Inha-
ber*innen eines Rentenausweises an-
bieten.






